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scheidet der Leiter der Diensteinheit der Linie IX bzw. 
dessen-Deauf tragter nach Konsultation mit dem Leiter der 
Un.tersuchungshaf tanstait. Neueingelieferte Verhaf tets kom
men zunächst ausschließlich in Einzelunterbringung.

Treten Fälle auf, daß Weisungen über die Unterbringung 
und Verwahrung Verhafteter mit den Anforderungen an die 
Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit nicht überein
stimmen, hat'der Leiter der Untersuchungshaftanstait seine 
Bedenken dem Weisungserteilenden vorzutragen und Anregun
gen zur Veränderung der Unterbringungsart/zu geben. Ir, un
aufschiebbaren Fällen, insbesondere bei Gefahr im Verzüge, 
hat der Leiter der Untersuchungshaftanstalt einst w ei1ige 
Anordnungen zur Unterbringung und sicheren Verwahrung un
verzüglich zu erteilen. Er hat jedoch auch hier die Bestä
tigung ohne Verzug beim Staatsanwalt oder im gerichtlichen 
Verfahren beim Gericht einzuholen. Diese Möglichkeit bezieh 
sich nicht in erster Linie auf die Aufnahme Verhafteter, 
sondern vor allem auf Fälle, wenn während der Untersuchungs 
haft von Verhafteten besondere Gefahren für die Ordnung 
und Sicherheit ausgehen, wie Terror- und andere operativ 
bedeutsame Gewaltakte, eklatante Verstöße gegen die Ordnung 
und Sicherheit, Meuterei bei in Gemeinschaftsunterbringung 
verwahrten Verhafteten, Nahrungsverweigerungen, Suizidab
sichten und eine Veränderung der Unterbringungsart unver
züglich notwendig wird. Die diesbezüglichen Entscheidungen 
des Leiters der Untersuchungshaftanstalt dürfen jedoch 
nicht: gegen wesentliche Trennungsgrundsätze, gegen die Kon
spiration und Geheimhaltung sowie gegen spezifische poii- /. „ tisch-operative Maßnahmen, die vom Untersuchungsorgan rest-
gelegt wurden, verstoßen. In der Praxis des Untersuchungs
haf tVollzuges des MfS ergeben sich daraus kaum Probleme, 
da dem Leit'er der Untersuchungshaftanstalt zum Beispiel bei 
Organisationsstraftaten die zum Vorgang gehörenden Verhaf
teten (Mittäter) bekannt sind und während der Arbeitszeit


